Streuobstpakt im Landkreis Aichach Friedberg
Bis Februar 2026 können über den Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Aichach-Friedberg Fördergelder in Höhe von maximal 45,- € je Baum vom Freistaat Bayern für den Kauf von Streuobstbäumen beantragt werden.
Was wird gefördert:
· Kernobst (Apfel und Birne)
· Steinobst (Pflaume und Kirsche)
· Walnuss
· Quitte
· Wildobst wie Vogelkirsche, Holzapfel, Wildbirne, Eberesche
              Speierling, Elsbeere, Maulbeere, Esskastanie, Mispel.

Was wird nicht gefördert?
· Hasel
· Folgende Apfelsorten: Alkane, Braeburm, Brava, Cox Orange, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Greenstar, Jonagold, Jonared, Kanzi, Mairac, Pink Lady, Pinova, Red Delicious, Rubens und Rubinette, 
· Birnensorten Abate Fetel (= Abbé Fétel) und Dessertnaja (=Novembra)
· Bäume für Erwerbsanlagen (z.B. bei einer Pflanzdichte von über 100 Obstbäumen ja Hektar)
· Streuobstbäume, die aufgrund von Auflagen (z.B. im Zuge von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) gepflanzt werden. 

Welche Qualitätsanforderungen sind nötig?
· Stammhöhe der Obstbäume sollte 180cm sein, mindestens jedoch 140 cm.
· Apfel-, Birnen- und Kirschhochstämme müssen auf einer Sämlingsunterlage veredelt sein
· Containerpflanzen werden nicht gefördert, d.h. es muss wurzelnackte Ware oder Ballenpflanzen sein
· Von der Baumschule muss auf der Rechnung oder einem anderen Dokument bestätigt werden, dass die gelieferten Bäume den Anforderungen des Streuobstpaktes entsprechen.

Welche Bedingungen gehe ich mit dem Zuschuss ein?
Der /die Bäume müssen mindestens 12 Jahre an der angegebenen Stelle stehen, d.h. für jeden Baum muss ein Formular, das Sie vom Kreisverband erhalten ausgefüllt werden, auf dem Standort, Sorte und Eigentümer der Fläche vermerkt sind. Bei einer früheren Beseitigung oder Fällung der Bäume müssen die Fördergelder zurückgezahlt werden. 

Was muss auf der Rechnung stehen? 
Käufer ist der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Aichach Friedberg.
Bitte auf die Rückseite der Rechnung Name, Adresse, Email und Kontoverbindung, damit der Zuschuss in Höhe von 45,-€ ausgezahlt werden kann.

Wie und wann erhalte ich die Förderung durch den Streuobstpackt?
Der Kreisverband sammelt die Belege der bestellten Bäume. Die Förderung wird spätestens bei Beendigung des Antrags, im Frühjahr 2026 nach Erhalt der Gelder ausgezahlt.

Weitere Fragen?
Wenden Sie sich an per Mail an ogv-aic-fdb@t-online.de oder telefonisch an Regina Martin Tel. 08233 9490 
oder Josefa Demmel 0821 607151.
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